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ANFRAGEBEANTWORTUNG 
(LT. SATZUNG DER ÖH) 

 
​ ANFRAGESTELLER_IN:​ Manuel Grubmüller  

                            FRAKTION:​       JUNOS Studierende  
​ DATUM DER ANFRAGE:​ 21. März 2026 
​ GERICHTET AN:​ Vorsitzende der Bundesvertretung 

Also du hast die Vollständigkeitserklärung abgegeben und dir wurde vom 
Wirtschaftsreferat nicht gesagt, dass über 1 Million Euro damit 
draufgehen? 
Zum Zeitpunkt der Unterzeichnung war dem Vorsitz bereits bewusst, dass die 
einmalige Situation besteht, dass im vergangenen Wirtschaftsjahr starke 
Ausgaben passiert sind, die unter anderem auf die Rückzahlung der § 7 Mittel 
zurückzuführen ist. Die Entscheidung, das zu unterschreiben war nicht unbedingt 
leicht, aber man muss anmerken, dass es sich bei diesem Minus im 
Jahresabschluss um Ausgaben handelt, die schon in der letzten Periode getätigt 
wurden. Dass das BMFWF die nicht verbrauchten § 7 Mittel zurückverlangt, war 
erstmals der Fall und als ÖH haben wir uns sofort dran gemacht, dafür zu sorgen, 
dass solch eine Rückzahlung nicht mehr passieren kann. Deshalb haben nun 
Verhandlungen mit dem BMFWF gestartet und es wurde die interne 
Arbeitsgruppe zum Thema § 7 gegründet.  

Du hast Zahlungen in der Höhe von 300.000 Euro an das BMFWF 
gegengezeichnet. Frage: Warum hast du sie gegengezeichnet und was war 
die Begründung des WiRef, dass du gegenzeichnen musstest?  

Ich habe diese Zahlungen nicht gegengezeichnet, weil sie bereits in der 
vergangenen Periode getätigt wurden.  

Was ist bei euch eingetroffen, wodurch die Rückzahlung gefordert wurde?​
Wann haben wir davon erfahren? 

Die ÖH hat von der Rückzahlung am 20.11.2024 durch eine E-Mail von der 
Rückzahlung erfahren. Die Rückzahlung beruht auf dem Verbot der 
Gegenverrechnung, das sich nach Ansicht der Budgetabteilung des 
BMFWF aus § 37 und § 100 Bundeshaushaltsverordnung ergibt und 
betrifft neben der ÖH auch andere Stellen, denen die Bundesregierung 
Geld zur Verfügung stellt. (siehe Anhang) 

Österreichische Hochschüler_innenschaft 
Austrian Students Union 
Taubstummengasse 7-9, 1040 Wien, www.oeh.ac.at, Tel +43 1 310 88 80, 
Fax +43 1 310 88 80-36, IBAN AT40 2011 1000 0256 8004, BIC GIBAATWWXXX ​ Seite 1 / 1 
 

https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/ii/2010/266/P37/NOR40121354?Abfrage=Bundesnormen&Kundmachungsorgan=&Index=&Titel=Bundeshaushaltsverordnung&Gesetzesnummer=&VonArtikel=&BisArtikel=&VonParagraf=37&BisParagraf=&VonAnlage=&BisAnlage=&Typ=&Kundmachungsnummer=&Unterzeichnungsdatum=&FassungVom=24.03.2026&VonInkrafttretedatum=&BisInkrafttretedatum=&VonAusserkrafttretedatum=&BisAusserkrafttretedatum=&NormabschnittnummerKombination=Und&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=25a6d5a4-fd28-4316-b885-a7163f51496a
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/ii/2010/266/P100/NOR40276721?Abfrage=Bundesnormen&Kundmachungsorgan=&Index=&Titel=Bundeshaushaltsverordnung&Gesetzesnummer=&VonArtikel=&BisArtikel=&VonParagraf=100&BisParagraf=&VonAnlage=&BisAnlage=&Typ=&Kundmachungsnummer=&Unterzeichnungsdatum=&FassungVom=24.03.2026&VonInkrafttretedatum=&BisInkrafttretedatum=&VonAusserkrafttretedatum=&BisAusserkrafttretedatum=&NormabschnittnummerKombination=Und&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=e79e4ca1-1200-4d97-a3dd-57a50a771b90
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Von :
bmfwf.gv.at>

Betreff : AW: Verbot der Gegenverrechnung
An : Selina Wienerroither <selina.wienerroither@oeh.ac.at>

Zimbra selina.wienerroither@oeh.ac.at

AW: Verbot der Gegenverrechnung

Mi., 25. März., 2026 08:13
 3 Anhänge

Liebe Frau Wienerroither,
 
Laut unserer Budgetabteilung ist es aus haushaltsrechtlichen Gründen (§ 37 und § 100
Bundeshaushaltsverordnung) nicht möglich, Zahlungsverpflichtungen mit Ansprüchen
gegenüber dem Bund gegenzuverrechnen. Wir können daher Mittel, die der ÖH zB zur
Finanzierung des Verwaltungsaufwands oder von Beratungsprojekten angewiesen
werden und im betreffenden Wirtschaftsjahr nicht verbraucht werden, nicht einfach auf
den im nächsten Jahr gesetzlich oder vertraglich zustehenden Anweisungsbetrag
anrechnen, sondern es müssen die in einem Wirtschaftsjahr nicht verbrauchten Mittel
von der ÖH an den Bund rücküberwiesen werden.
 
Wenn Sie dazu noch Fragen haben, bitte melden!
 
Liebe Grüße

 
Bundesministerium für Frauen, Wissenschaft und Forschung
Abteilung I/12- Förderung und Beratung für Studierende

Teinfaltstraße 8, 1010 Wien
@bmfwf.gv.at

www.bmfwf.gv.at
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